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Das Studium der antiken Rechte in Japan 

Prof. Gerhard Thür, Graz /Austria 

Durch persönliche Erfahrung bin ich über die Situation von Forschung und Lehre der antiken 

Rechte in Europa und den Vereinigten Staaten gut informiert. Seit 1966 unterrichte ich 

römisches und altgriechisches Recht in Wien, München und an den Rutgers, Brown und 

Austin Universities in den USA; auf das römische und griechische Recht wird sich dieser 

Bericht beschränken, das altorientalische und ägyptische Recht bleiben außerhalb der 

Betrachtung. Besonders als Professor in München hatte ich bereits zahlreiche Forscher und 

Studenten aus Japan kennen gelernt. Ich war stets beeindruckt von ihrem Arbeitseifer und 

ihrer Fähigkeit, den Zugang zu der historischen Dimension einer ihnen fremden Kultur zu 

meistern. Es ist eine bekannte Tatsache, dass japanische Juristen durch das Studium ihres 

heimischen, vom deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beeinflussten Zivilrecht eine 

Affinität zur deutschen Rechtswissenschaft haben. Da das BGB stark auf dem römischen 

Recht - in Gestalt der im 19. Jahrhundert blühenden "Pandektistik" - aufbaut, besteht bei 

japanischen Juristen auch heute noch großes Interesse am römischen Recht. Interesse am 

altgriechischen Recht habe ich hingegen bei Gästen aus Japan, die Europa oder die 

Vereinigten Staaten besuchen, bisher noch kaum gefunden. 

Nach dieser außerhalb Japans gemachten Erfahrung war ich sehr neugierig darauf, im 

Rahmen eines von der "Japan Society for the Promotion of Science" großzügig gewährten 

zweiwöchigen Stipendiums (7.-23. März 2008) die Situation der antiken Rechte in Forschung 

und Lehre an Ort und Stelle in Japan selbst kennen zu lernen. Gleichzeitig mit mir wurde 

meine Frau, Dr. Eva Jakab, Professorin für Römisches Recht in Szeged (Ungarn), von der 

Kyushu Universiät in Fukuoka eingeladen. Da mein Forschungsschwerpunkt im 

altgriechischen Recht liegt, sieht man bereits an der Kombination der bei den Einladungen, 

dass Fukuoka besonders am römischen Teil der antiken Rechte interessiert ist. 

Meine persönlichen Eindrücke habe ich gewonnen: an der Kyushu Universität in 

Fukuoka (Gastgeber Herr Prof. Shiego Nishimura und Frau Prof. Mariko Igimi), an der 

Sophia und Otsama Universität in Tokio (Gastgeber die Professoren Seiji Fukuda, Yashitaro 

Kosuge, Kozo Ogawa und Yasunori Kasai), an der Doshisha Universität in Kioto (Gastgeber 

Yasuhiro Nishimura) und an der Osaka Unversität (Gastgeber Herr Prof. T. Hayashi und Frau 

Prof. Asako Kurihara). Dass meine Gastgeber sowohl aus dem Kreis der Juristen als auch aus 

dem Kreis der klassischen Philologie oder Alten Geschichte stammen, ist kein Zufall. Das 

altgriechische Recht wird in Japan (so wie auch in England und den Vereinigten Staaten) an 



den "Departments of Classics" gepflegt, nicht an den Rechtsfakultäten. Die Themen, über die 

ich in zahlreichen Seminaren sprach, waren: "Kaufund dingliche Sicherung", "Der Prozess 

des Sokrates", "Vormundschaft" und "Fairness im Prozess" - alle vier aus dem griechischen 

Recht -, außerdem beteiligte ich mich an einem römischrechtlichen Seminar für Doktoranden. 

Allgemein hat mich die Gastfreundschaft der japanischen Kollegen, Damen und 

Herren, tief beeindruckt. Stets fand ich bei Ihnen Hilfe in den kleinen Problemen des Alltags -

wobei ich erfahren musste, dass die Bevölkerung in Japan sehr wenig Englisch versteht -, 

ausführlich bekam ich auch von den Kollegen Auskunft über japanische Lebensart, Kultur, 

Geschichte, Religion, Baukunst und selbstverständlich über das akademische Leben in den 

Universitäten. Japanische Speisen und Bäder konnte ich dank großzügiger Einladungen und 

liebenswürdiger Empfehlungen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch genießen. 

Japanische Küche ist zwar in den letzten Jahren in aller Welt bekannt geworden, doch wird 

selten die Qualität und das Flair des Originals erreicht, wie ich das im Ursprungsland erleben 

konnte. 

Meine Erfahrungen im japanischen akademischen Leben beschränken sich auf den 

Besuch von Bibliotheken und die Teilnahme an Seminaren. Besonders im römischen Recht ist 

die Ausstattung an Literatur brauchbar, um eigene Forschung betreiben zu können. So wie 

auch in Deutschland und Österreich gibt es natürlich erheblich regionale Unterschiede. So 

gute Ausstattung wie an den großen traditionellen Zentren München, Wien oder Rom konnte 

ich allerdings in keiner japanischen Bibliothek finden. Im altgriechischen Recht ist die 

Situation etwas differenziert. Die allgemeine Ausstattung an antiken griechischen Autoren ist 

überall gegeben. Die wichtigsten Corpora der griechischen Inschriften sind ebenfalls an 

manchen Orten greifbar. Weniger Interesse besteht an den Papyruseditionen, doch ist die 

Papyrologie seine sehr spezifische Disziplin, die weltweit nur an wenigen Orten gepflegt wird. 

Papyri sind allerdings wichtige Quellen des griechischen Rechts. Dass sie auch für das 

römische Recht relevant sind, hat Frau Prof. Jakab in ihren Vorträgen gezeigt. Die 

Kombination von griechischen Papyri und römischem Recht ist eine neue Richtung, die selbst 

in Europa erst von wenigen Gelehrten eingeschlagen wird, in den Vereinigten Staaten und in 

Japan hat sie noch nicht Fuß gefasst. 

Die größte Überraschung erlebte ich im akademischen Stil der Seminare. Fast überall 

auf der Welt ist die Zeit eines Seminars mit zwei Unterrichtsstunden begrenzt, ein Seminar 

dauert also 90 bis maximal 120 Minuten. An jeder japanischen Universität, an der ich ein 

Seminar hielt, waren mindestens vier volle Stunden für Vortrag und Diskussion vorgesehen. 

Diese praktisch unbegrenzte Zeit erinnerte mich an den Stil der Seminare, die ich bei meinem 



Lehrer Hans Julius Wolffin meiner Jugend besuchte. Wolffhatte vor 80 Jahren noch bei den 

großen deutschen Gelehrten in Berlin studiert. Seminare waren damals der Höhepunkt der 

akademischen Lehre, akademische Diskussionen auf höchstem Niveau. Diese Tradition ist in 

Japan noch lebendig. 

Interessant fand ich die Orientierung der japanischen Gelehrten an der Wissenschaft 

jenes Landes, in welchem sie einen Teil ihrer akademischen Ausbildung genossen haben. Aus 

den bereits erwähnten historischen Gründen lehnen sich die Vertreter des römischen Rechts 

stark an die Wissenschaft in Deutschland an. Vor diesem Publikum konnte ich auch Vorträge 

in deutscher Sprache halten. Auch die japanischen Juristen, die in Italien oder Frankreich 

studierten, konnten mir folgen. Hilfreich war es, dass die Diskussionsbeiträge und die 

Antworten, die in deutscher oder englischer Sprache geleistet wurden, stets auch in das 

Japanische übersetzt wurden. Dankenswerterweise übernahmen diese Übersetzungen stets die 

Seminarteilnehmer, welche die Fragen gestellt hatten - eine sehr sinnvolle Gewohnheit. 

In meinen Beiträgen zum griechischen Recht herrschte die englische Sprache vor. 

Japanische Gelehrte der klassischen Philologie und antiken Geschichte, die an meinen 

Seminaren teilnahmen, genossen ihre Ausbildung meistens in England oder in den 

Vereinigten Staaten. Das ist nicht nur eine Frage der Sprache, sondern auch der Methode. 

Juristische Fragen werden in der anglo-amerikanischen Wissenschaft anders behandelt als im 

kontinentalen Europa. Die anglo-amerikanische Wissenschaft stellt mehr pragmatisch

soziologische Fragen an die griechischen Quellen als juristisch-dogmatische. Die juristische 

Dogmatik scheint auch in Japan eher die Domäne der Vertreter des römischen Rechts zu sein. 

Das zeigt sich auch in den japanischen Publikationen zum griechischen Recht: Deutsche 

Literatur wird (so wie leider auch in England und den Vereinigten Staaten) nur sehr selten 

zitiert. 

Ein wichtiger Aspekt des griechischen Rechts ist die Rechtsvergleichung. Da es nicht 

nur eine, sondern viele griechische Rechtsordnungen gibt, ist hier die Vergleichung eine 

notwendige Voraussetzung. Der Vergleich ist jedoch auch mit nichtgriechischen Rechten, 

etwa den altorientalischen Rechten, dem römischen oder germanischen, notwendig. In der 

Diskussion hat sich gezeigt, dass auch das mittelalterliche japanische Recht einen wichtigen 

Beitrag leisten kann. Mein Vorschlag ist also, dass japanische Gelehrte, die das griechische 

Recht oder auch die eigenen Rechtsgeschichte studieren, sich mehr an der deutschen 

Altertumswissenschaft, einschließlich der juristischen, orientieren sollten. Als Zentren dieser 

Ausbildung schlage ich an erster Stelle München, aber auch Freiburg im Breisgau oder die 



von mir geleitete Kommission für Antike Rechtsgeschichte an der Österreichischen Akademie 

der Wissenschaften in Wien vor. 

Mit Studenten auf undergraduate Niveau kam ich nicht in Kontakt, jedoch mit sehr 

tüchtigen Doktoranden. Meine Empfehlung ist, auch diese mögen die deutschsprachige 

Wissenschaft nicht vernachlässigen. Das ist für Doktoranden im römischen Recht bereits 

selbst verständlich. Jedoch auch im griechischen Recht scheinen mir die Kontakte zu 

Deutschland und Österreich wertvoll. 


